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I

(Mitteilungen)

RAT

Schlussfolgerungen des Rates und der im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der Mitglied-
staaten

vom 4. Dezember 2000

zur Dopingbekämpfung

(2000/C 356/01)

DER RAT DER EUROP˜ISCHEN UNION UND DIE IM RAT VEREINIGTEN VERTRETER DER REGIERUNGEN DER
MITGLIEDSTAATEN, IM EINVERNEHMEN MIT DER KOMMISSION,

1. WEISEN auf die Bedeutung HIN, die der Bekämpfung des Dopings im Sport zukommt, wie sie von der
Europäischen Union in den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates (Tagung vom 11. und 12.
Dezember 1998 in Wien) zum Ausdruck gebracht wurde. In diesen Schlussfolgerungen äußert der
Europäische Rat Ðseine Besorgnis über den Umfang und die Schwere der Dopingfälle im Sport, die
die Sportethik untergraben und die öffentliche Gesundheit gefährden. Er betont, dass ein Vorgehen auf
Ebene der Europäischen Union erforderlich ist, und ersucht die Mitgliedstaaten, zusammen mit der
Kommission und internationalen Sportgremien mögliche Maßnahmen zu prüfen, um dieser Gefahr . . .
verstärkt entgegenzutreten�;

2. NEHMEN die jüngsten Entwicklungen auf diesem Gebiet und die Gründung der Internationalen Anti-
Doping-Agentur wie auch die Tatsache ZUR KENNTNIS, dass diese Agentur beabsichtigt, eine interna-
tionale Organisation auf der Grundlage des Völkerrechts zu werden, und vertreten die Auffassung, dass
Vorkehrungen getroffen werden sollten in Bezug auf die Rolle der Mitgliedstaaten und der Europäischen
Union in dieser Organisation, um eine angemessene Vertretung in deren Gründungsrat sicherzustellen;

3. KOMMEN ÜBEREIN, dass die Mitwirkung der Europäischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten durch
den amtierenden Präsidenten des Rates und durch ein Mitglied der Kommission sichergestellt wird. Vor
jeder Sitzung findet binnen einer angemessenen Frist auf Veranlassung des Vorsitzes eine Koordinierung
statt. Das Kommissionsmitglied kann im Einklang mit dem Vertrag und der Rechtsprechung des Ge-
richtshofs zu Angelegenheiten Stellung nehmen, für die eine Gemeinschaftszuständigkeit besteht (wobei
es keine unmittelbare Gemeinschaftszuständigkeit für den Sport gibt). Der Inhalt der Ausführungen des
Kommissionsmitglieds wird gemäß den vorerwähnten Grundsätzen und den üblichen Verfahren gebil-
ligt. Zu Punkten, die nicht der Gemeinschaftszuständigkeit unterliegen, kann sich das Kommissions-
mitglied gegebenenfalls ergänzend zur Stellungnahme des Vorsitzes entsprechend den von den Mitglied-
staaten im Konsens vereinbarten Leitlinien äußern;

4. VERMERKEN, dass jedwede Gemeinschaftsausgabe im Zusammenhang mit der Tätigkeit der Agentur
betreffend Maßnahmen, die der Gemeinschaftszuständigkeit unterliegen, im Einklang mit der Interins-
titutionellen Vereinbarung über die Haushaltsdisziplin beschlossen wird. Insbesondere erfordert jede
nennenswerte Gemeinschaftsausgabe die Annahme einer auf eine geeignete Rechtsgrundlage gestützten
Maßnahme auf Vorschlag der Kommission;

5. VERTRETEN DIE AUFFASSUNG, dass die Mitgliedstaaten die Zusammenarbeit zwischen den zuständigen
Behörden auf einzelstaatlicher Ebene hinsichtlich der Anstrengungen zur Bekämpfung von Doping im
Sport fördern sollten.
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KOMMISSION

Euro-Wechselkurs (1)

11. Dezember 2000

(2000/C 356/02)

1 Euro = 7,455 Dänische Kronen

= 340,73 Griechische Drachmen

= 8,5513 Schwedische Kronen

= 0,6049 Pfund Sterling

= 0,8804 US-Dollar

= 1,3373 Kanadische Dollar

= 97,53 Yen

= 1,5091 Schweizer Franken

= 8,0905 Norwegische Kronen

= 76,76 Isländische Kronen (2)

= 1,6249 Australische Dollar

= 2,0794 Neuseeland-Dollar

= 6,7703 Rand (2)

DEC 356/2 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 12.12.2000

(1) Quelle: Von der Europäischen Zentralbank veröffentlichter Referenz-Wechselkurs.
(2) Quelle: Kommission.



Mitteilung der Kommission gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a) der Verordnung (EWG) Nr.
2408/92 des Rates

˜nderung von gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen im Linienflugverkehr zwischen dem Shet-
land-Festland (Tingwall/Sumburgh) und den Inseln Foula, Fair Isle, Out Skerries and Papa Stour

durch das Vereinigte Königreich

(2000/C 356/03)

(Text von Bedeutung für den EWR)

1. Das Vereinigte Königreich hat beschlossen, die gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen im Linienflug-
verkehr zwischen dem Shetland-Festland (Tingwall/Sumburgh) und den Inseln Foula, Fair Isle, Out Skerries
and Papa Stour entsprechend der im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften C 394 vom 30. Dezember
1997, S. 5, veröffentlichten Mitteilung gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a) der Verordnung (EWG) Nr.
2408/92 des Rates vom 23. Juli 1992 über den Zugang von Luftfahrtunternehmen der Gemeinschaft zu
Strecken des innergemeinschaftlichen Flugverkehrs zu ändern.

2. Die gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen werden wie folgt geändert:

� Mindestanzahl der Frequenzen

� Von Tingwall nach Foula � zwei Hin- und Rückflüge montags, mittwochs und freitags und ein
Hin- und Rückflug dienstags (Sommerflugdienst). Zwei Hin- und Rückflüge freitags und ein Hin-
und Rückflug montags, dienstags, mittwochs und samstags (Winterflugdienst).

� Nach Flair Isle � von Tingwall zwei Hin- und Rückflüge montags, mittwochs und freitags; und
von Sumburgh zwei Hin- und Rückflüge samstags (Sommerflugdienst). Von Tingwall zwei Hin-
und Rückflüge montags, mittwochs und freitags (Winterflugdienst).

� Von Tingwall nach Out Skerries � zwei Hin- und Rückflüge donnerstags und ein Hin- und
Rückflug montags, mittwochs und freitags.

� Von Tingwall nach Papa Stour � zwei Hin- und Rückflüge dienstags.

� Sitzplatzangebot

� Das Sitzplatzangebot des Luftfahrzeugs sollte mindestens 8 Sitze auf jeder Strecke betragen, doch
kann die Anzahl in Abhängigkeit vom Gewicht auf der Strecke Out Skerries beschränkt werden.

� Tarife

Der Preis für einen einfachen Flug für einen Erwachsenen darf maximal 21,30 GBP (Foula),
37,20 GBP (Fair Isle), 18,00 GBP (Out Skerries) und 16,00 GBP (Papa Stour) betragen.

Der Höchsttarif für jede Strecke kann einmal jährlich nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des
Shetland Islands Council in Einklang mit dem Verbraucherpreisindex (alle Posten) des Vereinigten
Königreichs oder einem Nachfolgeindex erhöht werden.

Andere Tarifänderungen bedürfen einer vorherigen schriftlichen Zustimmung des Shetland Islands
Council.

Der neue Höchsttarif auf jeder Strecke ist der Zivilluftfahrtbehörde mitzuteilen und tritt nach seiner
Veröffentlichung durch die Europäische Kommission im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in
Kraft.
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III

(Bekanntmachungen)

KOMMISSION

PROGRAMM ÐFALCONE� 2001

Programm und Aufforderung zur Einreichung von Projekten für das Jahr 2001

(2000/C 356/04)

Der Ministerrat der Europäischen Union hat am 19. März 1998
ein mehrjähriges Austausch-, Ausbildungs- und Kooperations-
programm für Personen, die für die Bekämpfung der organi-
sierten Kriminalität zuständig sind (ÐFalcone�), angenommen (1).
Das Falcone-Programm erstreckt sich auf den Zeitraum
1998�2002. Die für 2001 veranschlagten Mittel belaufen
sich auf 2 000 000 EUR (2).

Schwerpunkt dieses Jahresprogramms sind Maßnahmen zur
Umsetzung und Weiterverfolgung des vom Rat am 27. März
2000 gebilligten Programms ÐVorbeugung und Kontrolle der
organisierten Kriminalität: eine Strategie der Europäischen
Union für das nächste Millennium� (3). Das Jahresprogramm
trägt den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates in Tam-
pere (4) und der Entschließung des Rates vom 21. Dezember
1998 zur Prävention organisierter Kriminalität sowie der Mit-
teilung, die die Kommission im November 2000 angenommen
hat, Rechnung (5).

1. Programmziele

Das Programm ÐFalcone� ist ein multidisziplinäres Programm,
das den Schwerpunkt sowohl auf die Prävention als auch auf
die Strafverfolgung legt. Aus ihm sollen Projekte gefördert wer-
den, die für die Europäische Union von Interesse sind, und an
denen sich Teilnehmer aus mehreren Mitgliedstaaten beteiligen.
So sind Zuschüsse u. a. für Aus- und Fortbildungs- sowie Aus-
tauschmaßnahmen, für Forschungen und sonstige Studien so-
wie für andere qualifikationsverbessernde Maßnahmen vorgese-
hen. Ziel ist, die Bekämpfung des organisierten Verbrechens zu
intensivieren und zu erleichtern und die Hindernisse für die
Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten zu beseitigen.

Das Programm verfolgt im Einzelnen folgende Ziele:

� Verbesserung der Erkenntnisse über die organisierte Krimi-
nalität,

� Verbesserung der Qualifikation der für die Bekämpfung des
organisierten Verbrechens zuständigen Personen durch Auf-

klärung über die in den europäischen Staaten geltenden
Rechtsvorschriften und Verfahren, Erleichterung des Erfah-
rungsaustauschs,

� Erleichterung der Durchführung gemeinsamer Maßnahmen
und einer längerfristigen multidisziplinären Zusammen-
arbeit,

� Bestimmung des Bedarfs an Rechtsvorschriften und an In-
strumenten für die Zusammenarbeit im Hinblick auf die
Umsetzung der Strategie für das neue Millennium und der
anderen obenerwähnten Initiativen,

� Einbeziehung der beitrittswilligen Länder in grenzübergrei-
fende Projekte.

2. Programminhalte

Im Rahmen des Programms ÐFalcone� können Mittel für Pro-
jekte bereitgestellt werden, die unter folgende, in Artikel 1
Absatz 3 der Gemeinsamen Maßnahme vom 19. März 1998
genannten Bereiche fallen:

� Aus- und Fortbildung;

� gemeinsame Projekte zur Verbesserung der Fähigkeiten und
operativen Methoden im Rahmen der Zusammenarbeit auf
dem Gebiet der Bekämpfung der organisierten Kriminalität;

� Programme für Praktika, Veranstaltung von Symposien und
Seminaren;

� Forschungen, einschlägige Studien, einschließlich Machbar-
keitsstudien und Bewertungsmaßnahmen;

� Verbreitung und Austausch von Information;

� sonstige Maßnahmen, die zur Umsetzung des Aktionsplans
zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität beitragen
können.

Diese Maßnahmen richten sich an die in Artikel 1 Absatz 2 der
Gemeinsamen Maßnahme genannten Personen, die für die Be-
kämpfung des organisierten Verbrechens zuständig sind, d. h.
Richter, Staatsanwälte, Angehörige von Polizei- und Zolldiens-
ten, Angehörige von öffentlichen Behörden und Stellen, die für
Steuerfragen, die Aufsicht der Finanzinstitute, die Überwachung
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(1) Gemeinsame Maßnahme 98/245/JI (ABl. L 99 vom 31.3.1998).
(2) Für den gesamten Zeitraum wurde das Falcone-Programm mit

10 000 000 EUR ausgestattet.
(3) ABl. C 124 vom 3.5.2000.
(4) http://ue.eu.int/fr/Info/eurocouncil/index.htm
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der öffentlichen Auftragsvergabe, sowie für die Bekämpfung
von Betrug und Korruption zuständig sind, diejenigen Berufs-
gruppen und Unternehmer, die von der Umsetzung bestimmter
Empfehlungen des obengenannten Aktionsplans betroffen sein
können, sowie an wissenschaftliche und akademische Kreise.

An den Projekten können Verantwortliche aus beitrittswilligen
Ländern beteiligt werden, um sie bei der Vorbereitung auf den
Beitritt zu unterstützen, oder auch Verantwortliche aus anderen
Drittländern, wenn dies den Zielen der Vorhaben dient.

3. Abgrenzung des Programms ÐFalcone� von den ande-
ren Programmen

Das Programm ÐFalcone� kommt zu anderen Programmen hin-
zu, die die Kommission im Rahmen des Titels VI des EU-Ver-
trags durchführt:

� ÐOisin� (Austausch-, Fortbildungs- und Kooperationspro-
gramm für Strafverfolgungsbehörden) (ABl. L 7 vom
10.1.1997);

� ÐGrotius� (Förder- und Austauschprogramm für Rechtsberu-
fe) (ABl. L 287 vom 8.11.1996);

� ÐOdysseus� (Austausch-, Fortbildungs- und Kooperations-
programm in den Bereichen Asyl, Einwanderung und Über-
schreiten der Außengrenzen); angenommen am 19. März
1998 (ABl. L 99 vom 31.3.1998);

� ÐSTOP� (Förder- und Austauschprogramm für Personen, die
für Maßnahmen gegen den Menschenhandel und die sexu-
elle Ausbeutung von Kindern zuständig sind) (ABl. L 32
vom 12.12.1996).

Die Programme Stop, Grotius und Oisin werden am Ende des
Jahres 2000 auslaufen und die Kommission erwartet, gemäß
ihres Vorschlags, dass sie um zwei Jahre verlängert werden
durch eine Ratsentscheidung in Jahr 2001.

Damit Überschneidungen vermieden werden, wird die Kommis-
sion in den für diese Programme eingesetzten Ausschüssen
dafür Sorge tragen, daß diese Programme keine Maßnahmen
mehr vorsehen, die unter die Strategie für das nächste Millen-
nium und die anderen erwähnten Initiativen fallen. Somit ist
sichergestellt, dass im Regelfall derartige Projekte ausschließlich
aus dem Programm ÐFalcone� finanziert werden.

Personen, die ein ÐFalcone�-Projekt vorbereiten, sollten sich
über die anderen Programme und deren Jahresprioritäten infor-
mieren und sich vergewissern, dass sie das geeignete Programm
gewählt haben, bevor sie ihren Antrag einreichen (1). Insbeson-
dere wird dabei auf das ÐOisin�-Programm hingewiesen, wel-

ches Projekte der Strafverfolgungsbehörden unterstützt, die un-
mittelbar das Ziel verfolgen, deren technischen und praktischen
Fähigkeiten zu verbessern.

Eine Finanzierung aus dem Programm ÐFalcone� kann nicht mit
Finanzierungen aus anderen Gemeinschaftsprogrammen kom-
biniert werden, es sei denn, letztere dienen der Unterstützung
der beitrittswilligen Länder bei ihren Vorbereitungen auf den
Beitritt zur Europäischen Union.

Spezifische Projekte, die Gemeinschaftsbereiche betreffen, kön-
nen im Rahmen des ÐFalcone�-Programms unterstützt werden
wenn sie komplementäre Aspekte zur Bekämpfung und Vor-
beugung der organisierten Kriminalität behandeln.

4. Auswahlkriterien

Für die Auswahl der Projekte sind folgende Kriterien maßgeb-
lich:

� Vereinbarkeit mit den im Rahmen der Prioritäten laufenden
oder geplanten Arbeiten des Rates auf dem Gebiet der Be-
kämpfung der organisierten Kriminalität, insbesondere der
Prioritäten der Strategie für das nächste Millennium und der
anderen erwähnten Initiativen;

� europäische Dimension der Projektinhalte und Beteiligung
von mindestens zwei Mitgliedstaaten; eventuelle Beteiligung
von Vertretern aus Beitrittsstaaten;

� Beteiligung unterschiedlicher Stellen, deren gesammelte Er-
fahrungen in die Organisation des Projekts einfließen;

� Öffnung für Fachleute aus unterschiedlichen Fachgebieten
und Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch;

� Beitrag zur Ausarbeitung neuer Instrumente oder an der
Umsetzung schon angenommener oder anzunehmender In-
strumente auf diesem Gebiet;

� operativer und praxisbezogener Charakter des Projekts, d. h.
inwieweit der Schwerpunkt auf die Vermittlung berufsrele-
vanter Kenntnisse gelegt wird;

� Zahl und Art der Stellen oder Personengruppen, an die sich
das Projekt richtet; Zahl der auf dem Gebiet der Bekämp-
fung der organisierten Kriminalität tätigen Personen, die
direkt oder durch Kontakte mit den Projektteilnehmern
aus dem Projekt Nutzen ziehen können;

� Zugänglichkeit des Projekts, d. h. inwieweit der gewählte
Ansatz die Vorkenntnisse der Teilnehmer und ihre berufli-
chen Zwänge berücksichtigt;

� Vorbereitung und Qualität der Organisation sowie Klarheit
und Präzision der Zielsetzung, Konzeption und Planung;
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� Komplementarität der Projekte, d. h. inwieweit sie zur Ent-
wicklung einer Dynamik beitragen, und nicht nur isolierte
Aktionen darstellen;

� Möglichkeit, die Ergebnisse zum weiteren Ausbau der Zu-
sammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten zu nutzen.

5. Leitlinien

Ausgehend von diesen Kriterien wird den Antragstellern emp-
fohlen, folgende Leitlinien zu beachten:

� Bei groß oder langfristig angelegten Projekten, für die ein
hoher Zuschuss beantragt wird, sollte die Durchführbarkeit
belegt werden (durch ein Pilotprojekt oder eine Studie);

� sieht das Projekt den Aufbau eines Dokumentationsver-
bunds, einer Datenbank o. ˜. vor, sollten die Quellen, der
untersuchte Bereich, die Methodik, die Häufigkeit der Ak-
tualisierungen, die Benutzer der Informationen usw. im Ein-
zelnen angegeben werden;

� Forschungsprojekte sollten sich nicht nur auf die Auswer-
tung der Fachliteratur beschränken, sondern auch praxis-
bezogen sein und auf verwertbare Ergebnisse abzielen;

� die mögliche Wirkung eines Projekts wird anhand der Zahl
der Teilnehmer sowie ihrer Stellung und ihrer Multiplikator-
kapazität bewertet; berücksichtigt wird ein ausgewogenes
Verhältnis zwischen den nationalen Teilnehmern und den
Teilnehmern aus anderen EU-Mitgliedstaaten oder Drittstaa-
ten;

� bei sehr kleinen Projekten, oder bei Praktika- oder Aus-
tauschmaßnahmen, die für nur wenige Besucher organisiert
werden, ist der Nutzen nachzuweisen; Projekte, die lediglich
der antragstellenden Einrichtung zugute kommen, werden
nicht berücksichtigt;

� Treffen zwischen Vertretern von Aus- und Fortbildungsein-
richtungen werden nur berücksichtigt, wenn sie einem ge-
nau definierten Ziel in Bezug auf ein bestimmtes Projekt
oder eine bestimmte Politik dienen;

� zur Bewertung der Qualität der Vorbereitung werden ob-
jektive und subjektive Maßstäbe herangezogen (Konzeption
und Planung bzw. Erfahrung und Ruf der antragstellenden
Einrichtung); hat eine Einrichtung bereits mehrmals einen
Antrag eingereicht, wird ihre bisherige Tätigkeit geprüft;
Einrichtungen, die wenig strukturiert und über keine nen-
nenswerten personellen und finanziellen Ressourcen ver-
fügen, werden nicht berücksichtigt;

� im Falle eines Seminarprojekts wird die Aufmerksamkeit
der Bewerber auf die Bedeutung einer partnerschaftlichen
Entwicklung des Projekts gelenkt. Ein detailliertes Pro-
gramm, das die Themen der Referate und Diskussionsrun-
den, das Profil der Teilnehmer, die Namen und Fachkennt-
nisse der angeschriebenen Redner und die Art angibt, wie

diese Seminare und Konferenzen sich in die Aktivitäten und
Arbeitsprogramme des Antragsstellers einfügen, muss dem
Antrag auf Kofinanzierung beigefügt werden;

� die Konferenzen, die das allgemeinere Ziel verfolgen, Bilanz
in einem bestimmten Bereich zu ziehen und Kontakte zwi-
schen Experten herzustellen, müssen notwendigerweise eine
entschlossene multidisziplinäre Dimension und eine sehr
starke europäische Ausrichtung haben. Sie sollten auch
die Ergebnisse von Projekten und Konferenzen berücksich-
tigen, die zu ähnlichen Themen durchgeführt wurden, um
Duplikationen zu verhindern und einen wirklichen Mehr-
wert zu haben;

� die Antragsteller werden aufgefordert, mit ihren Partnern
die Möglichkeit von in Bezug auf Inhalte oder Zeitplan
komplementären Projekten zu untersuchen, damit ihre Er-
gebnisse weiter aufgewertet werden können;

� ein hohes Maß an Interaktion zwischen den Organisatoren
und der Teilnehmer des Projekts fällt positiv ins Gewicht.

6. Vorrangige Themen für das Jahr 2001

Auf der Grundlage der Gemeinsamen Maßnahme zur Auf-
legung des Programms ÐFalcone� der in der Strategie zur Be-
kämpfung der organisierten Kriminalität enthaltenen Empfeh-
lungen, der Entschließung zur Prävention der organisierten Kri-
minalität sowie der Mitteilung der Kommission zur Vorbeugung
der organisierten Kriminalität, sind folgende Themen und Maß-
nahmen von besonderem Interesse:

a) Aus- und Fortbildung, Austauschmaßnahmen

� Konzipierung und Durchführung von Praktika und Aus-
tauschprogrammen,

� Veranstaltung von Symposien, Seminaren und Tagun-
gen.

Die Maßnahmen können schwerpunktmäßig auf all-
gemeine und multidisziplinäre Fragen oder auf Einzel-
aspekte der organisierten Kriminalität ausgerichtet
sein (1).

� Ausarbeitung didaktischer Module und Materialien zur
Förderung,

� der Kenntnis der einschlägigen Regelungen und
Rechtsvorschriften im Bereich der Vorbeugung und
Strafverfolgung sowie der Verfahren und Methoden,
die bei der Bekämpfung der organisierten Krimina-
lität Anwendung finden,

� der Kenntnis der Verfahren und Methoden, die in
Bezug auf die Vorbeugung, Ermittlung und Ahn-
dung bei den verschiedenen Formen von organisier-
tem Verbrechen vorgesehen sind.
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Diese Materialien sind vorzugsweise in Zusammenarbeit
zwischen einem Auftragnehmer aus dem akademischen
Bereich oder von einem Fortbildungsinstitut und Part-
nern aus öffentlichen Behörden und ˜mtern zu erstel-
len. Die Endbenutzer dieser Materialien müssen genau
beschrieben werden.

b) Gemeinsame Projekte zur Verbesserung der operativen Fähigkeiten
und Methoden

� Konzipierung und Durchführung von Projekten zur Ver-
besserung der operativen Fähigkeiten und Methoden im
Rahmen der Zusammenarbeit bei der Vorbeugung und
der Bekämpfung der organisierten Kriminalität. Diese
Art von Projekt wendet sich an Praktiker (s. Punkt 2
Absatz 3), Vertreter von Behörden, sowie gegebenenfalls
an Forscher. Auf der Basis einer detaillierten gemein-
samen Analyse der Praxis, der Bedürfnisse und der Hin-
dernisse für eine internationale Zusammenarbeit in spe-
zifischen Bereichen sollen diese Projekte dazu beitragen,
praktische und unmittelbar anwendbare Vorschläge, Ver-
fahrensweisen und Vereinbarungen, die die Zusammen-
arbeit begünstigen können zu definieren und ihre Mach-
barkeit prüfen.

� Innovative Projekte, die auf eine größere Wirksamkeit
der Vorbeugung und Bekämpfung des organisierten Ver-
brechens abzielen. Solche Projekte können auch dazu
beitragen, die Umsetzung von Instrumenten transnatio-
naler Zusammenarbeit zu unterstützen.

� Unterstützung bei der Vernetzung von Experten in der
Vorbeugung bestimmter Formen der organisierten Kri-
minalität.

Diese gemeinsamen, zeitlich begrenzten Projekte können
für die in Artikel 1 Absatz 2 der Gemeinsamen Maßnah-
men zur Auflegung des Programms ÐFalcone� genannten
Personen und Personengruppen durchgeführt werden. Sie
können unter Mitwirkung von Europol durchgeführt wer-
den, sofern sie in dessen Zuständigkeitsbereich fallen.

c) Vergleichbarkeit der Erkenntnisse; Informationsaustausch

� Machbarkeitsstudien im Hinblick auf die Sammlung von
Daten und die Einrichtung von Datenbanken auf dem
Gebiet der Vorbeugung und der Bekämpfung der orga-
nisierten Kriminalität;

� Festlegung gemeinsamer Standards und Methoden, mit
dem Ziel der Identifizierung der Phänomene sowie der
Datensammlung und -analyse,

� Mobilisierung der Informationen über Netzwerke, an die
Kriminologie-Institute und Hochschulen angeschlossen
sind,

� Verbreitung von Informationen an verantwortliche Per-
sonen, wie sie in Artikel 1 Absatz 2 der gemeinsamen
Maßnahme genannt werden,

� Machbarkeitsstudie zur Entwicklung eines Instrumentes
zur Partnersuche bei der Planung und Durchführung
von Europäischen Projekten im Bereich der Vorbeugung
und der Bekämpfung des organisierten Verbrechens.

d) Studien, Analysen und Strategien

� Durchführung wissenschaftlicher, technischer oder ver-
gleichender Untersuchungen in den Bereichen, die für
die Bekämpfung und die Vorbeugung der organisierten
Kriminalität relevant sein könnten. Zu diesen Themen-
bereichen gehören unter anderem: die öffentliche Auf-
tragsvergabe, Zuschüsse und Lizenzen, Korruption, Be-
trug, Fälschungsdelikte, Ðanfällige� Wirtschaftsbereiche
und Berufe, Geldwäsche (miteingeschlossen Finanz-
und Banktechniken, die zu diesem Zweck genutzt wer-
den können und die Rolle der Offshore Zentren), städ-
tische Kriminalität mit Bezug zur organisierten Krimi-
nalität, Kriminalität im Bereich der Informatik und der
neue Technologien, grenzüberschreitende Umweltkrimi-
nalität.

� Multidisziplinäre Studien über Umfang und Auswirkung
bestimmter Formen von grenzüberschreitender Wirt-
schaftskriminalität zum besseren Verständnis dieses Phä-
nomens und zur Formulierung repressiven und präven-
tiven Instrumente unter einem multidisziplinären An-
satz. Diese Studien können sich auch mit Techniken
auseinandersetzen, die sowohl von Behörden wie auch
von der Privatwirtschaft zur Bekämpfung bzw. Abwehr
von Wirtschaftskriminalität eingesetzt werden.

� Untersuchungen darüber, welche Strategien sowie
Rechts- und Verwaltungsvorschriften erforderlich wären,
um die Zusammenarbeit bei der Vorbeugung, der Straf-
verfolgung und der Ahndung zu verbessern, insbeson-
dere wie eine gemeinsame Politik zu gestalten wäre, und
welche Annäherungs- oder Angleichungsziele langfristig
von der Europäischen Union angestrebt werden könn-
ten; solche Untersuchungen können sich auf verglei-
chende Studien über die in den Bereichen Justiz und
Polizei eingeführten nationalen Strukturen und Verfah-
ren stützen.

� Machbarkeitsstudien im Hinblick auf die Einrichtung
multidisziplinärer Informationsnetze.

� Machbarkeitsstudien im Hinblick auf Ermittlungs-, Ana-
lyse oder Übersetzungsinstrumente, die sich auf die
neuen Inforationstechnologien stützen.

� Vergleichende Studien über die in den EU-Staaten und
in Drittstaaten gewonnenen Erfahrungen auf dem Ge-
biet der Vorbeugung gegen organisiertes Verbrechen
und über die Art und Weise, wie die Akteure der Zivil-
gesellschaft an dieser Politik beteiligt werden können.

7. Finanzvorschriften für die im Jahr 2001 verfügbaren
Haushaltsmittel

Die Gemeinschaft übernimmt maximal 80 % der unmittelbar
mit der Durchführung des Projekts verbundenen Ausgaben, die
im Vertragszeitraum getätigt werden. Es wird darauf hingewie-
sen, dass der Falcone-Ausschuss in der Vergangenheit, um eine
höhere Anzahl von Projekten zu unterstützen, entschieden hat,
abgesehen von Ausnahmefällen, einen geringeren Zuschuss von
durchschnittlich 60�65 % zu gewähren.
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Projekte, die aus den Haushaltsmitteln 2001 finanziert werden,
müssen bereits vor Ende 2001 konkrete Form angenommen
haben. Die Projekte sind im Regelfall binnen zwölf Monaten
nach Mitteilung der Zuschussgewährung abzuschließen.

Ausgaben, die getätigt werden, bevor der Ausschuss dem An-
trag stattgegeben hat, werden nicht berücksichtigt.

Projektträger können öffentliche Verwaltungen und Einrichtun-
gen, oder auch private Einrichtungen im Bereich Aus- und
Fortbildung sowie Forschung sein.

Zuschussanträge natürlicher Personen werden nicht berücksich-
tigt.

Anträge, denen keine detaillierte Finanzvorausschau beigefügt
wurde, die es erlaubt, die Übereinstimmung der Ausgaben mit
den verschiedenen Komponenten des Projektes zu überprüfen,
werden nicht geprüft. Im praktischen Leitfaden (siehe Punkt 8)
ist ein Budgetbeispiel verfügbar, das im Internet eingesehen
werden kann.

Die Projekte können Personen und Institutionen umfassen, die
in den Beitrittsländern für die Bekämpfung der organisierten
Kriminalität zuständig sind, um sie mit den Politiken der Eu-
ropäischen Union vertraut zu machen und um ihnen den Bei-
tritt zu erleichtern. Dies gilt auch für Personen und Institutio-
nen anderer Drittstaaten, sofern dies im Interesse des Projekts
liegt. Dennoch ist darauf hinzuweisen, dass das Falcone-Pro-
gramm nicht dazu bestimmt ist, Unterstützung für die mittel-
und osteuropäischen Staaten zu leisten; die Finanzierung dieser
Unterstützung ist Gegenstand des Phare Programmes.

Für das Jahr 2001 stehen 2 000 000 EUR zur Verfügung, die
wie folgt aufgeteilt werden könnten:

Aus- und Fortbildung
800 000

Gemeinsame Projekte 600 000

Studien 450 000

Information/Verbreitung von Informationen 150 000

Gesamt 2 000 000

8. Wie sind die Anträge einzureichen?

Zuschussanträge sind spätestens bis zum 28. Februar 2001 an
folgende Adresse zu richten:

Europäische Kommission � Generaldirektion Justiz und Inne-
res (z. Hd. Herrn Jean-Jacques Nuss), LX 46 04/151, rue de la
Loi 200, B-1049 Brüssel.

Der Antrag ist in einer der elf Amtssprachen der Europäischen
Union zu stellen. Eine Übersetzung in eine zweite Arbeitsspra-
che der EU kann beigefügt werden.

Das Antragsformular befindet sich im Anhang des Leitfadens
zur Umsetzung der Haushaltslinien B5-800, B5-803 und
B7-6008, der auf der Europa-Webseite der Europäischen Kom-
mission verfügbar ist:

in Deutsch:
http://europa.eu.int/comm/justice_home/index_de.htm

in Englisch:
http://europa.eu.int/comm/justice_home/index_en.htm

in Französisch:
http://europa.eu.int/comm/justice_home/index_fr.htm

Diese Dokumente können unter der vorgenannten Anschrift
angefordert werden, oder können per Fax unter der Nummer
(32-2) 295 01 74 oder per Email unter der Adresse:
jean-jacques.nuss@cec.eu.int bestellt werden.

Anträge müssen in drei Exemplaren, im Original (eine Über-
mittlung per Fax ist nicht zugelassen) und ordnungsgemäß
unterzeichnet bei der Europäischen Kommission eingereicht
werden. Sie umfassen:

� das Antragsformular,

� eine vollständige und detaillierte Beschreibung des Projek-
tes,

� eine Zusammenfassung über maximal 2 Seiten aus der das
unmittelbare Ziel des Projektes, dessen Inhalt, der Zeitplan
für dessen Realisierung, die Zahl und Qualität der Partner,
die das Projekt entwickelt haben, die Zahl und der beruf-
liche Hintergrund der Teilnehmer, die Art und Weise wie
die Ergebnisse weitergegeben werden sowie die Zahl und
Qualität der Adressaten der Ergebnisberichte hervorgehen,

� eine ausführliche Kostenaufstellung in EUR, gegliedert nach
Haushaltsposten, die Aufschluss über die geschätzten Ge-
samtkosten des Projekts gibt. Der beantragte Zuschuss
darf 80 % der Gesamtkosten nicht übersteigen. Die Betriebs-
kosten einer Einrichtung sind nicht zuschussfähig.

Zuschussempfänger sind gehalten, in allen Werbungen und Ver-
öffentlichungen zum Projekt darauf hinzuweisen, dass es von
der Europäischen Kommission aus Mitteln des Programms ÐFal-
cone� gefördert wird.

Bei Konferenzen, Kolloquien und Seminare sind die Antragstel-
ler dazu verpflichtet eine Bewertung durch die Teilnehmer vor-
nehmen zu lassen und das im obengenannten Leitfaden ver-
öffentlichte Bewertungsformular zu verwenden. Sie sind also
dazu angehalten, für die Teilnahme eines Vertreters des Falco-
ne-Programms zu sorgen, wenn dieses bei der Zuschussent-
scheidung zur Bedingung gemacht wird.

Innerhalb von drei Monaten nach Abschluss des Projekts ist der
Europäischen Kommission, Generaldirektion ÐJustiz und Inne-
res� ein Durchführungsbericht vorzulegen, in dem die Ergeb-
nisse, deren Bewertung, die Bewertung durch die Teilnehmer,
eventuell aufgetretene Schwierigkeiten, die Verbreitung der Er-
gebnisse, sowie die daraus gezogenen Schlussfolgerungen be-
schrieben werden.
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